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ZB .7/79 5
Zur Sache der «Erklärung von Bern»

Eine Auskunft
In ZB, Nr. 1/1979, hatten wir «eine schweizerische Institution und ihre Verknüpfungen»
vorgestellt: die Erklärung von Bern (EvB). Heute können wir zu einer damals von uns
offengelassenen Einzelfrage (nach dem Verhältnis der späteren «Vereinigung der Erklärung

von Bern für solidarische Entwicklung» zur ursprünglichen EvB) eine Auskunft
veröffentlichen. Eine Gegendarstellung war offenbar nicht erhältlich, und so verbleiben
wir sonst vorderhand beim Stand unserer bisherigen Bemühung um Transparenzhilfe.

Nach unserem Bericht über die Erklärung von
Bern hat uns diese Organisation geschrieben, er
enthalte «eine Reihe von unvollständigen oder
aus dem Zusammenhang gerissenen und damit
irreführenden Informationen». Weil wir unserer
Irreführungen zuhanden unserer Leser gerne
einsichtig geworden wären, baten wir daraufhin
«um Präzisierung und Begründung» dieser
Vorwürfe. Wir fügten bei, «es würde dem Verständnis

und der Transparenz dienen, wenn Sie uns
Ihre Statuten und Jahresberichte überlassen
würden».

In der Folge erhielten wir von der EvB eine
20seitige Broschüre «Ziele, Statuten, Texte» und
die Fotokopie eines «Rapports du Comité
romand à l'Assemblée générale du 17 mars 1979»;
die Jahresberichte der andern Landesteilorgani-
sationen und der gesamtschweizerischen Vereinigung

würden mündlich erstattet. Angaben über
die Jahresrechnungen fehlten. Ebenso die von
uns mit besonderem Interesse erbetenen Präzisierungen

zum Vorwurf, unser Bericht enthalte
«irreführende Informationen».
Die einzige wirkliche Auskunft, die wir von der
EvB zu unserem Bericht erhielten, betrifft die

von uns offengelassene Frage, «ob die Verkünder

der ursprünglichen Erklärung von Bern bei
der Vereinigung (dieses Namens) in Zürich
mitmachen oder der Verwendung dieser Bezeichnung

zugestimmt haben». Hierzu äussern sich die
Initianten der ursprünglichen EvB und die
Vereinigung EvB mit einem gemeinsamen Text, der
tatsächlich keinen Zweifel an Zustimmung zur
Namensgleichheit lässt. Hier ist diese

Stellungnahme

die Gründungsstatuten vom 14. November
1970 unterzeichneten.
3. Keiner der Initianten der «Erklärung von
Bern» und Gründer der Vereinigung hat sich
seither von der Tätigkeit der Vereinigung
distanziert. Die Vereinigung ist in ihrer
gesamten Tätigkeit nach wie vor den in der
«Erklärung von Bern» und den Statuten
niedergelegten Grundsätzen verpflichtet.
Für die Initianten:
André Biéler
Lukas Vischer

Für das schweizerische Komitee der Vereinigung:

Peter Braunschweig, Präsident

Soweit also die Auskunft. Für alle übrigen offenen

Fragen, insbesondere bezüglich der finanziellen

Unterstützungen seitens kirchlicher und
anderer Organisationen, dann auch bezüglich der
Verwendung der anvertrauten Gelder, bleiben
wir weiterhin auf sporadische Informationen und
Vermutungen angewiesen. Der Wunsch nach
mehr Transparenz bleibt bestehen. M. K.

1. Die «Vereinigung der Erklärung von Bern»
wurde 1970 gegründet, um den Unterzeichnern

der «Erklärung von Bern» Mitsprache
und stärkere Beteiligung zu ermöglichen.
Zahlreiche Unterzeichner hatten den Wunsch,
im Sinn ihrer Unterschrift gemeinsam an der
Verwirklichung der in .der «Erklärung von
Bern» erhobenen Forderungen mitzuarbeiten.

2. Die Initianten der «Erklärung von Bern»
haben der Gründung der Vereinigung und
der Weiterverwendung des Namens ausdrücklich

zugestimmt. Die drei «Väter» der Erklärung

von Bern (Prof. André Biéler, Nyon; Dr.
Lukas Vischer, Genf; Prof. Max Geiger, Ten-
niken) gehörten zu den Persönlichkeiten, die

Schönes vom Atom
Zu der Vorstellung sowjetischer Texte
in ZB, Nr. 5/1979, S. 8

Obwohl ich mich weder in die Reihen einer
«linken» Partei stellen möchte noch den Sprengstoffanschlag

auf das Informationszentrum Kaiser-
augst billige, erlaube ich mir zu Ihrem Begleittext

zum AKW-Artikel in Nr. 5/1979 einige
Bemerkungen.

Vorerst scheint mir Ihre Behauptung etwas weit
hergeholt, dass die AKW-Befürworter in der
Schweiz «ihre eigene Stimme nicht erheben
dürfen». Die Hut an Propagandamaterial, das nicht
nur sachliche Information enthält und das der
Stromkonsument — notabene wider Willen auch
ich —- bezahlt, zeigt ein etwas anderes Bild.

Es wird häufig von AKW-Befürwortern lauthals
auf die Tatsache aufmerksam gemacht, es gebe

«ja sogar» in Russland Atomkraftwerke. Diesem
vermeintlich schlagkräftigen Argument liegt die
Unterstellung zugrunde, die AKW-Gegner seien,
sowieso alles «Linke», eine Meinung, die zwar
sehr kurzsichtig, aber offenbar recht bequem ist.
Auch in Ihren Zeilen schimmert diese Ansicht
durch.

Wen wundert's, dass ausgerechnet in Russland
bedenkenlos AKW's gebaut werden (auch schnei«
le Brüter, wie dem Artikel zu entnehmen ist) und
dass eine allfällige Gegnerschaft mit polizeistaat«
liehen Mitteln niedergehalten wird? Als ob zwi«
sehen diesen zwei Dingen nicht ein unmittelbarer
Zusammenhang bestünde.

Nirgends sonst lässt sich eine so risikoreiche,
aber gewinnversprechende und das Rüstungs«
potential aufwertende Grosstechnologie besser
verwirklichen als gerade in einem totalitären
Staat. Dass es auch ein kommunistischer Staat
ist, dass die Industrie dort aus «volkseigenen Be«

trieben» besteht, ist in diesem Zusammenhang
unwichtig. Bedeutende Promotoren der Atom«
industrie in der Schweiz rühmen sich ja auch,
«volkseigene Betriebe» zu sein.

Was einer Technologie, deren Sicherheit stets nur
von den eigenen Experten gerühmt wird, ernst«
haft im Weg stehen kann, ist die Demokratie.
Viel Wehklagen vor dem 18. Februar hat das be«

stätigt. Die einschneidenden Entscheide, die diese
Technologie nötig machen, lassen sich in einem
gut steuerbaren Spitzengremium leichter fällen
als ausgerechnet im unberechenbaren Feld der
direkten Demokratie.

Dass nun die kommunistische Wirtschaftsform in
der uns heute bekannten Spielart wohl nicht vom
totalitären Staat zu trennen ist, mag sein. Das
bedeutet aber nicht, dass die bei uns hochgehal«
tene kapitalistische Wirtschaftsform den demo«
kratischen Staat bedingt. Wie gut nämlich eine
Nation mit einer mächtigen kapitalistischen In«
dustrie auf die Demokratie verzichten kann, ist
in unserer nächsten Nähe in den kürzlich ver«
gangenen tausend Jahren erschreckend genug
demonstriert worden. A.B,

Red. ZB: Nein, in der fraglichen Einleitung
schimmert nicht die Ansicht durch, dass alle
Atomgegner «Linke» seien. Wie denn der Bezug
überhaupt nicht den Atomgegnern als solchen
galt, wohl aber gezielt jenen m. E. angeblichen
Atomgegnern, die ihre Sache hierherum mit «lin«
ken» Argumenten vertreten. Wer nämlich den
Atomkraftwerkbau unsern kapitalistischen Struk«
turen anlastet, der schuldet uns logischerweise
die Erklärung dafür, dass der Atomkraftwerkbau
unter nichtkapitalistischen Strukturen keineswegs
bloss «auch» vorangetrieben wird, sondern völlig
unangreifbar ist.

Wir haben die von Ihnen aufgeworfene Thema«
tik im ZeitBild immer wieder ausführlich debat«
tiert (z. B. Nrn. 3, 6 und 9/1978), aber Ihr Brief
berührt einen neuen und ganz interessanten
Punkt: die Tatsache, dass der Stromkonsument
nolens volens die Propaganda der Elektrizitäts«
werke bezahlen muss. Diese sind aus dem privat«
wirtschaftlichen («kapitalistischen») Sektor her«

ausgenommen und können deshalb sozusagen
über den Verbraucher verfügen, dem sich keine
Konkurrenz anbietet. Und wenn sich der Staat«

liehe Sektor ausweitet oder gar total wird, dann
wird auch die Werbung wettbewerbslos und am
Ende kommandiert. Ob für Atomkraftwerke
oder Militär. cb
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